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Während des Behandlungszeitraums im UKSH stehen 
Ihnen die Mitarbeitenden des Sozialdienstes unterstützend 
zur Seite. Wir bitten Sie, einen Termin zu vereinbaren. Bitte 
wenden Sie sich auf Ihrer Station an das ärztliche und 
pflegerische Personal, um mit dem Sozialdienst Kontakt 
aufzunehmen. 

Wenn Sie den QR-Code scannen, erhalten Sie eine 
Übersicht aller Kliniken am Campus Kiel und der dort 
zuständigen Mitarbeitenden des Sozialdienstes. Gern 
können Sie direkt mit diesen Kontakt aufnehmen.

Kontakt

Hilfe und Beratung über  
das Krankenbett hinaus

Sozialdienst

Campus Kiel



Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Angehörige,

der Sozialdienst des UKSH ergänzt die ärztliche und  
pflegerische Versorgung in den Kliniken durch fachliche 
Hilfen für Patienten und Patientinnen. Wenden Sie sich an 
den Sozialdienst bei persönlichen und sozialen Proble-
men, die im Zusammenhang mit Ihrer Erkrankung stehen 
und die Auswirkungen auf Ihr Leben und das Ihrer Ange-
höriger haben. Wir greifen diese Probleme auf und tragen 
zu einer angemessenen Lösung bei.

Wir beraten Sie und Ihre Angehörigen unabhängig, indivi-
duell und unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht.

Beratung und Hilfestellung erhalten Sie zu  
folgenden Themen:

•	� Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung

•	 medizinische Rehabilitationsmaßnahmen

•	 Schwerbehindertenrecht

•	 häusliche und stationäre Weiterversorgung

•	� Vermittlung und Kontakte zu externen Beratungsstel-
len und Selbsthilfegruppen

•	 psychosoziale Beratung

•	 Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung

•	 Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

•	� Förderungsmöglichkeiten für Säuglinge, Kinder und 
Jugendliche

Die medizinische Rehabilitation dient dazu, den Erfolg 
der Therapie zu sichern. Sie beginnt in der Regel erst 
dann, wenn die erste Phase der Behandlung abge-
schlossen ist, d.h. nach einer Operation, Chemo- oder 
Strahlentherapie. Die medizinische Rehabilitation dauert 
meist drei Wochen und ist bei besonderem Bedarf auch 
verlängerbar.

In der Regel ist der Kostenträger die Deutsche Renten-
versicherung oder auch die gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherungen. Gerne unterstützen wir Sie 
dabei, den Kostenträger zu ermitteln. 

Ihr Kostenträger wird bei der Auswahl einer geeigneten 
Rehabilitationsklinik Ihre Wünsche berücksichtigen. 
Allerdings erfolgt die Auswahl der geeigneten Klinik in 
erster Linie nach medizinischen Gesichtspunkten.

Entlassmanagement

Im Rahmen des Entlassmanagements kann es erfor-
derlich werden, dass das UKSH Kontakt zu Krankenkas-
sen, Pflegekassen oder sonstigen Leistungserbringern 
aufnehmen muss. Hierfür benötigen wir Ihre schriftliche 
Einwilligung, die jederzeit widerrufen werden kann.

Beratung Rehabilitation 


